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Notgrabung und Raubgrabung —
Die Archiologie in der Krise

von Werner Meyer

Die Anfinge der archiologischen Wis-
senschaft wurzeln in der Schatzgriberei
des ausgehenden Mittelalters, als Fiir-
sten und private Kunstliebhaber in an-
tiken Ruinen- und Griberfeldern nach
Antiquitdten graben liessen, um mit
diesen ihre Rarititenkabinette zu be-
stiicken oder — wenn es sich um Sta-
tuen handelte — ihre Paliste, Villen,
Girten und Reprisentationsrdume zu
schmiicken. Der lange Weg von dieser
friihen Schatzgriberei zur systematisch
betriebenen Wissenschaft soll hier
nicht nachgezeichnet werden. Dass
auch heute noch landliufige Vorstel-
lungen weit verbreitet sind — und
durch pseudowissenschaftliche Litera-
tur stets aufs neue verbreitet werden —,
die in reiner Schatzgribermentalitit
verhaftet sind, darf allerdings nicht ver-
schwiegen werden. Auf den sagenum-
wobenen, fast sprichwortlichen «Gold-
schatz», den das breite Publikum von
einer Ausgrabung erwartet, braucht
hier nicht ausfiihrlich eingegangen zu
werden. Vielleicht verkorpert er stell-
vertretend die archetypische Begierde
des Menschen, dem Boden seine Schiit-
ze (die im Mirchen von Zwergen ge-
hiitet werden) zu entreissen. Bedenk-
lich bleibt die Beobachtung, dass auch
im modernen Wissenschaftsbetrieb die
Schatzgribermentalitit noch immer
herumgeistert, wenn auch in sublimier-
ter Form. Bei Ausstellungen, die we-
gen der hohen Produktionskosten
moglichst viele Besucher anlocken soll-
ten, erweist sich erfahrungsgemiss die
Ankiindigung, dass «Gold» gezeigt
werde, als zugkriftige Reklame. Dass
solche Ausstellungen dann eher wie
eine Antiquititenmesse (ohne Preisan-
gaben) wirken als wie eine wissen-
schaftlich fundierte Prisentation ganz-
heitlicher Zusammenhinge, scheint die
Museumsleute, die sich iiber moglichst
grosse Besucherzahlen ausweisen miis-
sen, wenig zu storen.

Die archiologische Forschung sucht
heute nicht mehr — vielleicht zum Leid-
wesen mancher Museen — gezielt nach
wertvollen Kunst- oder Goldschitzen.
Es scheint aber, als ob an deren Stelle
immer hiufiger jene wissenschaftlich-
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archiologischen «Sensationen» zu tre-
ten beginnen, die bei Pressekonferen-
zen und offentlichen Fiihrungen auf
Grabungen dem andichtigen Publi-
kum vorgestellt werden, offenbar aus
der Zwangsvorstellung heraus, die be-
reits ausgegebenen sowie die noch
nicht bewilligten Mittel wiirden bei
der Offentlichkeit und bei den geldge-

benden Behorden ihre Rechtfertigung
nur durch Resultate im Range von
Sensationen erhalten. Alle Funde und
Befunde, die von den Archiologen zu-
tage gefordert werden, sind auf irgend-
eine Weise wichtig, aufschlussreich
und unersetzlich. Aber warum muss
man solche Ergebnisse gleich zu Sensa-
tionen emporstilisieren, wie sie sonst
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Burgstelle Altenberg bei Fiillinsdorf (BL). Die hofseitige Mauer des Hauptgebiindes (12. Jabrbundert) zeigt
eine schmale Bresche, die im 16./17. Jabrhundert entstanden sein muss, als Schatzgriber ins Innere des Ge-

béiudes eindrangen, um den Boden nach dem legendiiven Goldschatz zu durchwiiblen.




nur im Zirkus oder auf dem Jahrmarkt
angekiindigt werden? Verbirgt sich
hinter einer solchen publizistischen
Vermarktung vielleicht eine Krise der
Archiologie, die sich seit lingerer Zeit
angebahnt hat und nun durch markt-
schreierische Reklame verdeckt werden
soll?

Im Laufe der letzten zehn bis zwanzig
Jahre hat sich die archiologische For-
schung in gigantischer Weise entwik-
kelt. Abgesehen von den zahlreichen
modernen, aber oft sehr aufwendigen
Untersuchungsmethoden, die nament-
lich die Naturwissenschaften liefern,
wodurch Fundkategorien wie Fikalien-
reste, die frither unbeachtet geblieben
sind, nun zu zentralen Informationstri-
gern werden, abgesehen auch von den
mit Erfolg genutzten, aber noch lingst
nicht ausgeschopften Moglichkeiten
der Computertechnik, hat sich die ar-
chiologische Wissenschaft riumlich,
zeitlich und thematisch in ganz neue
Bereiche ausgedehnt, in entlegenste
Zonen unserer Erde, auf den Meeres-
grund, innerhalb Europas bis in die al-
pine Gletscherwelt hinauf. Urspriing-
lich auf das «klassische Altertum» und
die frithen Hochkulturen begrenzt,
dann auf die prihistorischen Epochen
ausgeweitet, erfasst die Archiologie
heute auch das Mittelalter, die friihe
Neuzeit, ja sogar das Industriezeitalter,
wie am bereits geliufigen Begriff der
«Industriearchiologie» ersichtlich ist.
An die Stelle des einstigen Suchens
nach spektakuliren Einzelstiicken ist
das Erfassen von Gesamtzusammen-
hingen, von menschlichen Lebensfor-
men und Lebensbedingungen getreten.
Der einzelne Forscher vermag lingst
nicht mehr die Gesamtheit der archio-
logischen Wissenschaftsbereiche mit
all ihren epochen- und standortspezifi-
schen  Untersuchungsmethoden zu
iiberblicken. Selbst auf ein und dersel-
ben Grabung, die bloss Reste einer ein-
zigen Epoche zutage fordert, miissen
unter Umstinden Spezialisten fiir alle
erdenklichen Sonderfragen (Pflanzen-
reste, anthropologische Befunde, quar-
tirgeologische ~Fragen, Dokumenta-
tionsprobleme) zugezogen werden, von
den vielfiltigen Untersuchungen in La-
boratorien bei der Auswertung der
Grabungsbefunde ganz zu schweigen.
Dazu kommt das immer grossere Ge-
wicht der Dokumentationsarbeiten auf
dem Arbeitsplatz: Vermessungen, Pho-
tographien und massstibliche Zeich-
nungen erfassen die Gesamtheit aller
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uma Casti bei Domat/ Ems (GR). Durch Kiesgewinnung ist das Burgareal weitgehend abgetragen. Am

Rande der Stirungszone sind spérliche Reste der Ringmauer zu erkennen.

zutage tretenden Befunde bis ins letzte
Detail und bilden so die unerlissliche
Grundlage fiir die wissenschaftliche
Auswertung, die dann ihrerseits jahre-
lange Teamarbeit in Anspruch nehmen
kann. All das erfordert Zeit, kostspieli-
ge Einrichtungen sowie ausgebildetes
Personal und verschlingt letztlich Un-
summen. Die Archiologie legt heute
zwar viel umfassendere Forschungsre-
sultate vor als friiher, ist aber gleichzei-
tig zu einer dusserst kostspieligen Wis-
senschaft geworden. Vorbei ist die Zeit
der «Billigstgrabungeny, als freiwillige
Helfer in den Ferien oder an Samstag-
nachmittagen unter der Aufsicht eines
mehr oder weniger kompetenten Lei-
ters in schlecht bis gar nicht bezahlter
«Fronarbeit» Aushubarbeit leisteten.
Die hohen Grabungskosten von heute,
die vor der Offentlichkeit und vor den
politischen Behorden, den Geldgebern,
verantwortet werden miissen, schrin-
ken die Finanzierungsaussichten fiir die
Auswertungsarbeiten ein und verurtei-
len den Archiologen gewissermassen
zum Erfolgszwang, der es ihm verbie-
tet, etwas Selbstverstindliches, Erwar-
tungsgemisses oder bereits Bekanntes

zu finden, und ihn im Gegenteil notigt,
den alltiglichsten und trivialsten Be-
fund als etwas ganz Besonderes, wenn
moglich — wie bereits angedeutet — als
etwas Sensationelles zu vermarkten. Im
Extremfall konnen derartige Uberbe-
wertungen archiologischer Funde und
Befunde den Boden jeglicher Wissen-
schaftlichkeit verlassen und damit
letztlich den guten Ruf der Archiolo-
gic in Frage stellen.

Das Aufbauschen von Grabungsergeb-
nissen bis zur Masslosigkeit mag durch
den finanzpolitischen Druck, dem die
archiologischen Amtsstellen ausgesetzt
sind, erklirt und innerhalb gewisser
Grenzen sogar entschuldigt werden.
Krisenhafte Zustinde im heutigen Ar-
chiologiebetrieb lassen sich aber nicht
bloss auf Finanzknappheit zuriickfiih-
ren, obwohl diese fiir viele Pannen und
Unzulinglichkeiten, insbesondere fiir
verspitetes  Eingreifen bei Uberra-
schungsfunden oder fiir zu hastiges
Vorgehen bei Notgrabungen, verant-
wortlich gemacht werden muss. Als ein
Hauptiibel muss die ungliickliche Ver-
flechtung von Archiologie und moder-
ner Bautitigkeit bezeichnet werden.
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Burgstelle Griinfels bei Waltensburg (GR). Reste des Hauptturms unmittelbar nach der Freilegung. Das un-
konservierte, sich selbst und der Vegetation iiberlassene Mauerwerk befindet sich nunmebr seit_Jabren in Auf-
losung. Begonnen batte die Tragidse seinerzeit mit unqualifizierten Freilegungsarbeiten durch eine Jugend-
gruppe unter der Leitung eines Plarrers (!).

Das klingt zunichst vielleicht paradox,
sind es doch gerade die Bauvorhaben,
die eine archiologische Untersuchung
in den meisten Fillen iberhaupt erst
auszulosen pflegen. Es gilt aber zu be-
achten, dass das Baugewerbe in der Re-
gel unter grossem Zeitdruck steht und
sich Verzogerungen, die durch archio-
logische Untersuchungen entstehen,
kaum leisten kann, weshalb dem Ar-
chiologen fiir seine Notuntersuchun-
gen oft wenig Spielraum zur Verfi-
gung steht. Der hiufig zitierte Vor-
wurf, Bauarbeiter oder Baggerfiihrer
wiirden beim Zutagetreten von archio-
logischen Funden und Befunden diese
schnellstmdglich zerstdren, damit die
Archiologie gar nicht erst Gelegenheit
zum Eingreifen erhalte, diirfte aller-
dings nur in Ausnahmefillen berech-
tigt sein. Viel hiufiger wird es vorkom-
men — und da stehen wir vor einer
Dunkelziffer —, dass archiologische
Feinstrukturen (man denke etwa an die
oft kaum wahrnehmbaren Reste von
Holzbauten) beim maschinellen Aus-
hub gar nicht beachtet werden und so
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der unkontrollierten Zerstorung an-
heimfallen. Wenn geplante Bauvorha-
ben in einer als archiologische Fund-
stitte bereits bekannten Zone liegen,
lassen sich die erforderlichen Untersu-
chungen meist rechtzeitig in die Ge-
samtplanung einbeziehen, doch gestat-
ten die eingeschrinkten Geld- und Per-
sonalmittel oft nur eine «Minilosung»
im Sinne einer Konzentration der Gra-
bung auf das Allernotwendigste, also
auf die durch die geplanten Bauarbei-
ten direkt bedrohten Flichen. Mitunter
ist es nicht einmal moglich, diese Fli-
chen bis auf den natiirlichen Unter-
grund hinunter auszugraben, sondern
nur bis auf das Niveau des geplanten
Baueingriffes, so dass die tiefer liegen-
den und damit ilteren Befunde uner-
forscht unter einer Betondecke ver-
schwinden und so der Wissenschaft auf
unbegrenzte Zeit verloren bleiben.
Noch schlimmer sieht es bei unerwar-
tetem Auftreten von archiologischen
Befunden aus, wo es sehr schwierig
wird, einen Baustopp im Interesse der
Wissenschaft zu erwirken, und sich die

archiologischen Abklirungen auf vol-
lig ungeniigende, improvisierte «Blitz-
untersuchungeny beschrinken miissen.
So hat sich aus den Finanz-, Zeit- und
Personalengpissen die ungliickliche
Praxis der «Rettungs- oder Notgra-
bung» herausgebildet und zur Norm
der Archiologenalltags entwickelt. In
den Biiros und Amtsstellen der Ar-
chiologie sammelt sich nach und nach
ein gewaltiges Dokumentations- und
Fundmaterial an, das von unzusam-
menhingenden, oft hastig improvisier-
ten Notuntersuchungen stammt und
Teilinformationen vermittelt, die we-
gen ihrer Bruchstiickhaftigkeit wissen-
schaftlich von bescheidenem Nutzen
sind und sich kaum zu einem Gesamt-
bild — um das jede Wissenschaft be-
mitht sein miisste — zusammenfiigen
lassen. Gluicklich sind jene archiologi-
schen Dienststellen zu preisen, denen
es vergonnt ist — dank guten Bezichun-
gen zu Behdrden und Baufirmen —, im
Rahmen von Rettungsgrabungen gros-
sere  Untersuchungen durchzufiihren,
die bei griindlicher Auswertung abge-
rundete Ergebnisse und weiterfithrende
Feststellungen zeitigen. Leider erweist
sich aber oft, dass manche Kantonsar-
chiologen — auch wenn sie private Gra-
bungsbiiros beizichen — aus finanziel-
len und mehr noch aus personellen
Griinden nicht in der Lage sind, den
gesetzlichen, im Pflichtenheft festge-
haltenen Auftrag zu erfiillen. Sie sind
mit Frontkommandanten zu verglei-
chen, denen von oben eine Offensive
befohlen und gleichzeitig Logistik,
Mannschaft sowie Munition verweigert
wird. Und dieser Mangel betrifft zu-
nichst nur die Primiraufgabe, die do-
kumentarische Erfassung der archiolo-
gischen Funde und Befunde im Geldn-
de! Wie sieht es aber erst noch mit den
Sckundiraufgaben aus, mit der Konset-
vierung der von Zerfall bedrohten
Kleinfunde und der wissenschaftlichen
Auswertung der Grabung! Man muss
froh sein, wenn innerhalb eines Jahres
nach Abschluss einer archiologischen
Untersuchung in einem gedruckten
Jahresbericht oder in einer Zeitschrift
wenigstens eine knappe Zusammenfas-
sung der wichtigsten Forschungsergeb-
nisse in Form eines «provisorischen
Vorberichtes» vorgelegt werden kann.
Jahr fiir Jahr hiuft sich gesamtschwei-
zerisch ein immer grosserer Berg von
archiologischem Fund- und Dokumen-
tationsmaterial an, dessen wissenschaft-
liche Bearbeitung auf unbestimmte



Zeit vertagt bleiben muss. Im Rahmen
von Seminar- und Lizentiatsarbeiten
oder Dissertationen kénnen Universi-
titsinstitute mithelfen, diesen Schul-
denberg abzutragen, so wie es auch
moglich ist, fiir die Bearbeitung grosse-
rer Fundkomplexe Nationalfonds-Mit-
tel zu beanspruchen. Das Problem als
Ganzes wird dadurch freilich nicht ge-
lost.

Dass all die Not- und Rettungsgrabun-
gen, die durchzufiihren die Kantonsar-
chiologen unter volliger Ausschop-
fung ihrer ordentlichen Mittel gezwun-
gen sind, keinen Spielraum fiir Plan-
grabungen freilassen, die von For-
schungsbediirfnissen auszugehen hit-
ten, versteht sich von selbst, und wer
wie der Schreibende als Universititsdo-
zent das Gliick hat, tiber den Zugang
zu anderweitigen Finanzquellen fiir
Plangrabungen zu verfiigen, wird Ver-
stindnis zeigen, wenn die durch ar-
chiologische  «Feuerwehriibungen»
tiberlasteten Kantonsarchiologen und
ihre gehetzten MitarbeiterInnen ein
auf Sonderkredite (z.B. auf National-
fonds-Mittel) gestiitztes Forschungs-
vorhaben neid- und verachtungsvoll als
«Lustgrabungy» abqualifizieren.

Dass solche Forschungsgrabungen un-
ter Umstinden neue Beurteilungs- und
Interpretationskriterien auch fiir Be-
funde von Notgrabungen liefern kon-
nen, sei hier immerhin in Erinnerung
gerufen.

Angesichts der Uberlastung und Uber-

Wall und Graben der ausgedebnten Holz-Erd-Burg Stattigerli bei Gettnau (LU). Derartige, meist im

-

Schiedberg bei Sagogn (GR). Die archiiologische Erforschung der dusserst wichtigen Burganlage wurde durch

ein Kieswerk provoziert, das obne Einsprachen den ganzen Burghiigel abgetragen hitte.

forderung archiologischer Amtsstellen
durch Not- und Rettungsgrabungen ist
es durchaus verstindlich, dass Fund-
plitze wie Burgruinen, Hohlen, romi-
sche Siedlungsareale oder Seeuferzonen
mit prihistorischen Fundstellen, auf
denen kein offizielles Grabungsunter-
nehmen lduft, nicht dauernd iiber-
wacht werden konnen und damit zum
Tummelfeld von Hobby-Archiologen,
Sammlern und Antiquititenjigern wer-
den. Dass jegliches Ausgraben von ar-
chiologischen Objekten ohne behdrd-

Wald gelegene Burganlagen aus der Friihzeit des Feudalismus sind in letxter Zeit vor allem durch Wegbau-

ten gefihrdet, die der Forsterschliessung dienen.

liche Aufsicht und Genehmigung nicht
nur in der Schweiz, sondern auch in
den angrenzenden Nachbarstaaten un-
ter Androhung von Strafen in unter-
schiedlicher Hohe verboten ist, scheint
wenig Abschreckungswirkung zu erzie-
len, sondern hochstens die Heimlich-
keit des Tuns zu steigern. Eine Ver-
schirfung der leidigen Situation hat
sich in den letzten Jahren entwickelt,
seitdem tragbare Metalldetektoren frei
im Handel erhiltlich sind, mit denen
Schutthalden von Burgruinen, prihi-
storische Hohensiedlungen, romische
Villen und sonstige Fundplitze abge-
sucht werden konnen. Wir stossen hier
auf eine Grauzone, in der die Verwerf-
lichkeit der ganzen Titigkeit zwar be-
griindet, die Strafbarkeit aufgrund der
giltigen Gesetze aber nur schwer er-
fasst werden kann. Laufende und abge-
schlossene Strafverfahren im In- und
Ausland belegen die ganze Problema-
tik derartiger Schwarzgriberei. Eine
Verschirfung und Prizisierung der Ge-
setze — was in der Schweiz auf eidge-
nossischer und kantonaler Ebene erfol-
gen miisste — gibe zwar die Moglich-
keit, in flagranti ertappten oder sonst-
wie eindeutig tiberfiihrten Raub- und
Schwarzgribern hirtere Strafen aufzu-
brummen, liesse aber das Problem der
Uberwachung all der nach Tausenden
zihlenden Fundplitze in der Schweiz
vollig offen. An einzelnen Orten ist der
Einsatz des Metalldetektors durch das
Ausstreuen von reflektierendem Blei-
schrot oder von sonstigen Metallparti-
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keln, auf die das Gerit anspricht, er-
schwert oder gar verunmdoglicht wor-
den.

Schwarzgriberei, die nach Bodenfun-
den mit hohem Handelswert sucht, ist
— soweit bekannt — in der Schweiz, ge-
messen an mediterranen und ausser-
europiischen Lindern, cher selten. Da-
fiir scheint die Schweiz seit lingerer
Zeit als Umschlagplatz fiir «heisse
Ware» zu dienen, indem Fundgut, ille-
gal im Ausland ausgegraben und mit
gefilschten Zertifikaten «gewaschenn,
von kriminellen Organisationen iiber
die Grenze verschoben wird, um als
unbedenkliche Handelsware auf dem
legalen Kunst- und Antiquititenmarkt
zu landen. Mit diesen verbrecherischen
Machenschaften haben sich die Schwei-
zer Kantonsarchiologen kaum herum-
zuschlagen, um so mehr mit privaten
Schwarzgribern, die von einer Sammel-
wut befallen sind, fiir deren Erklirung
der Psychologe oder gar der Psychiater
zustindig ist. Wihrend die wissen-
schaftliche Forschung bestrebt ist, ge-
samtheitliche Befunde freizulegen und
dokumentarisch festzuhalten, geht es
dem Sammler bzw. dem Schwarzgriber
um das Auffinden und Besitzen von
Einzelstiicken, die er in fetischistischer
Besessenheit als privates Eigentum hii-
tet. Durch das Unterlassen einer Doku-
mentation der Fundzusammenhinge,
der Schichtenverhiltnisse und der son-
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Ober-Ruchenberg bei Trimmis (GR). Von Schatz-
gritbern freigelegter Mauerwinkel, trocken geschich-
tet, im bergseitigen Vorburgareal. Mauerkante mit
deutlichen Auflosungserscheinungen.

stigen Bodenstrukturen wird der wis-
senschaftliche Wert all dieser Sammel-
stiicke aufs empfindlichste herabge-
mindert. Objekte aus Sammlungen von
Schwarzgribern haben in der Regel nur
noch den Wert von «Streufundeny,
also von Objekten, tiber deren Her-
kunft nichts Genaueres bekannt ist.

Wenn Schwarz- oder Schatzgriberti-
tigkeit gemeldet wird, fillt den archio-
logischen Dienststellen die undankbare
Aufgabe zu — abgeschen von der Straf-
anzeige meist gegen Unbekannt — die
ausgehobenen Locher zuschiitten oder
die verwiisteten Fundplitze im Rah-

S s

Engenstein, Gde. Pfeffingen (BL). Die Freilegung der kleinen Burganlage begann mit Wochenendgrabungen
einer Gruppe von Hobby-Archéologen. Nach der Auflisung der Gruppe musste das Kantonale Amt fiir Mu-
seen und Archiologie den verwabrlosten Platz fertig ausgraben und — soweit moglich — das Mauerwerk kon-
servieven.
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men einer Notgrabung untersuchen zu
miissen, damit wenigstens die Rest-
befunde dokumentarisch festgehalten
werden, bevor die ganze Anlage hoff-
nungslos zerstort ist. Dazu kommt
die Verpflichtung, beschlagnahmtes
Kleinfundmaterial zu inventarisieren
und zu konservieren, was namentlich

Mehrbelastung der ohnehin schon stra-
pazierten Restauratoren bedeutet. Das
Durchwiihlen von Kulturschichten
nach Kleinfunden bedeutet die Zersto-
rung von historischem Kulturgut und
ist dem mutwilligen Vernichten von
‘Originalurkunden oder von Kunstwer-
ken gleichzusetzen.

Aus der Sicht der Burgenkunde ist mit
Bedauern festzuhalten, dass die private
Schatzgriberei, die sich frither vor al-
lem auf prihistorische Fundstellen
konzentriert hatte, ihre Titigkeit in
den letzten Jahren immer mehr auch
auf mittelalterliche Burgstellen verla-
gert hat, insbesondere auf die steilen,
nur wenig durch Schuttmassen ge-
schiitzten Abfallhalden ausserhalb der
eigentlichen Burgareale.

Wihrend bei der von Privatsammlern
betricbenen Schwarzgriberei ein je
nach Ausmass des angerichteten Scha-
dens strafbarer Tatbestand vorliegt und
der Vorwurf einer verwerflichen Gesin-
nung erhoben werden muss, fillt die
Beurteilung von Einzelpersonen oder
Gruppen, die aus idealistischer Begei-
sterung, aber ohne Fachkenntnisse et-
was ausgraben mochten — leider nur zu
oft eine Burgruine —, wesentlich schwe-
rer. Die guten Absichten sind an sich
zu begriissen, lassen sich aber nur aus-
nahmsweise unter ganz bestimmten
Voraussetzungen in wissenschaftlich
verantwortbare Titigkeit umsetzen.
Immer wieder gelangen an die Ge-
schiftsstelle des Schweizerischen Bur-
genvereins (und wohl auch an archio-
logische Amtsstellen) alle moglichen
Anfragen von Lehrern, Pfarrhelfern,
Lehrlingsbetreuern oder Pfadfinderfiih-
rern, die mit ihren Schiitzlingen in
einem ein- bis zweiwdchigen «Arbeits-
lager» eine Burg ausgraben mochten,
und gross ist jeweils die Enttiuschung,
wenn man den Leuten erkliren muss,
dass auf «handgestrickte» Weise keine
Burgengrabung durchgefiihrt werden
diirfe. Leider kommt es immer . wieder
vor, dass Gruppen von Jugendlichen
unter vollig inkompetenter Leitung
mit der Freilegung irgendeiner Burg
beginnen, was hinterher den archiolo-
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Dreimal dasselbe traurige Bild: Mauerwerk einer Burg, von Schwarzgréitbern [reigelegt, dann sich selbst iiber-
lassen und somit dem Zerfall preisgegeben. Oben: La Tur/Fardiin (GR). Mitte: Unterwegen bei Pagig
(GR). Unten: Vorder-Wartenberg bet Muttenz (BL). Die Aufnabmen sind um 1960 entstanden, mittler-
weile haben sich die betreffenden Mauerterle weitgehend aufgelist.

gischen Amtsstellen aufwendige Not-
grabungsaktionen, vielleicht auch Si-
cherungsmassnahmen an ausgegrabe-
nem Mauerwerk aufhalst. St. Barbara,
Schutzpatronin der Bergleute sowie
Totengriber und damit wohl auch der
Archiologen, schiitze deren Berufs-
stand nicht nur vor Bauwut und Sam-
melleidenschaft, sondern auch vor
laienhaftem Idealismus!

Vielleicht ist es sinnvoll, hier kurz auf
die Stellung des Schweizerischen But-
genvereins einzutreten. Im Gegensatz
zu weitverbreiteten Vorstellungen ver-
fugt der SBV als private Gesellschaft
iiber keinerlei rechtsverbindliche Kom-
petenzen, die es ihm gestatten wiirden,
Grabungsbewilligungen zu erteilen
oder Sanierungsmassnahmen anzuord-
nen. Noch viel weniger berechtigt die
Mitgliedschaft beim SBV zu selbstin-
diger Grabungstitigkeit auf Burgen
oder sonstigen Fundplitzen. Burgen-
grabungen, die unter dem Patronat des
SBV durchgefithrt werden (in letzter
Zeit z.B. auf Zwing-Uri oder Rotz-
berg), bediirfen der ordentlichen Be-
willigung durch den Archiologischen
Dienst des jeweiligen Kantons. Der
SBV, vertreten durch Vorstand und
Prisident, erklirt sich mit den archio-
logischen Dienststellen solidarisch und
unterstiitzt diese — etwa durch fachkun-
dige Beratung und Gutachtertitigkeit
—im Kampf gegen Schwarzgriber oder
bei der Verhinderung von unsachge-
missen Laiengrabungen.
Zusammenfassend ist nachdriicklich zu
betonen, dass krisenhafte Erscheinun-
gen im heutigen Archiologiebetrieb,
wie sie in den obigen Ausfithrungen
angedeutet worden sind, nicht auf fach-
liches Unvermogen des archiologi-
schen Berufsstandes zuriickzufithren
sind, sondern auf eine — gemessen am
gesetzlichen Auftrag — ungeniigende
Ausstattung mit personellen, finanziel-
len und strukturellen Mitteln, ferner
auf unzureichende Gesetzesgrundlagen
und auf eine durch konstante Uberla-
stung bedingte Leistungsschwiche bei
der Verfolgung wissenschaftlicher Zie-
le. Abhilfe zu schaffen ist nicht Aufga-
be der Kantonsarchiologen, sondern
der politischen Behorden.

Giinter P. Febring: Einfiihrung in die Archiolo-
gice des Mittelalters. Darmstadt 1987.

Dietrich W. Schwarz: Sachgiiter und Lebensfor-
men. Einfiihrung in die materielle Kulturge-
schichte des Mittelalters und der Neuzeit. Ber-
lin 1970 (Grundlagen der Germanistik 11).
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Cagliatscha, gesicherte Mauerkrone mit Erginzung des Daches von Siiden.

und Rastplatz. Damit waren im Rah-
men der Gesamtsicherung auch Ein-
richtungen fiir die Besucher zu schaf-
fen. So wurde dort, wo ecinst ein Steg
den Halsgraben iiberspannte, eine ein-
fache Briicke aus Lirchenholz gebaut,
welche die urspriingliche Zugangssitua-
tion erlebbar macht und auch ilteren
Besuchern den Weg zum Aussichts-
punkt im fritheren Zwinger 6ffnet. Um
das wilde Feuern im Burgbereich ein-
zudimmen, wurde in respektvoller Di-
stanz ein Rastplatz mit Feuerstelle aus
michtigen Andeerer Granitklotzen ge-
mauert, ein Holzbrunnentrog wird von
der belassenen Wasserversorgung der
Baustelle gespiesen.

1984 hat eine grosse Zahl von Mitglie-
dern des Burgenvereins Graubiinden
ihre Freizeit fiir die Sicherung von Ca-
gliatscha eingesetzt und mit 4082 Ar-
beitsstunden in wenigen Monaten eine
Gesamtsicherung  ermoglicht.  Dafiir
mochte ich an dieser Stelle im Namen
des Burgenvereins und der Talschaft
Schams allen Helfern herzlich danken.

! Poeschel E.: Burgenbuch von Graubiinden
1930, S.212.

2 Meyer/Clavadetscher: Burgenbuch von Grau-
biinden 1984, S.171.

3 Nach der Datierung durch die ETH Birmens-
dorf (Schweingruber/Schoch) wurde das Bal-
kenstiick wieder eingesetzt.

* Mauerlinge ca. 50 Meter, angenommen: Stir-
ke 1 Meter, Hohe 4 Meter.

> Inkl. Fillen und Riisten des Holzes.

¢ Das gesamte Baumaterial findet sich im Um-
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kreis von 300 Metern und konnte auf dem sanft
abfallenden Weg leicht transportiert werden.

7 Eine detaillierte Berechnung der Bauarbeit an
der Fortezza Rohan in Susch zeigt, dass die Er-
bauung 1635 innerhalb von 9 Tagen mdglich
war, wie dies Sprecher (Unruhen II, S.119)
schreibt. Manuskript beim Verfasser.

8Das Fehlen einer Zisterne wire bei diesem
Burgtypus eine seltene Ausnahme, die Lokali-
sierung im Zwinger nur durch eine Grabung
mdglich.

®M.L.Boscardin: Die Grottenburg Fracstein
und ihre Ritzzeichnungen, SBKAM 4, Olten/
Freiburg 1977.

10 A.Raimann: Gotische Wandmalerei in Grau-
biinden, Disentis 1986.

! Brandrotung des Martels, angekohlte Balken-
und Sparrenreste.

'2 Grabungsbericht im Kantonsarchiv, Appen-
zell.

1> Campell verfasste sein Werk kurz vor seinem
Tode 1582.

14 Eroffnungsansprache Burgenkolloquium Linz
1984.

% Da die Mortelbdden dem Brand meist stand-
hielten, blieb Brandbelastung und Brandscha-
den oft stockwerkbezogen. Auch bei Alt-Siins
und Canova ist das oberste Geschoss durch
Brandeinwirkung deutlich stirker geschidigt als
die unteren Geschosse.

16 Diese Schutt-Mortel-Boden sind meist 0,2—0,4
Meter stark, in einzelnen Fillen (Ober-Juvalt)
bis zu 0,6 Meter.

17 Rofnagneis oder «Andeerer Granit» hat eine
Dichte von 2,65.

8 Die erhaltenen Sperrbalkenfutter (Obertag-
stein, Spliidatsch) sind in der Regel U-formig
ausgehauene Kant- oder Rundhdlzer mit einem
oberen Abdeckbrett.

19 Mauerschwelle, Mauerlatte: Konstruktions-
hilfe und Auflager beim Aufrichten des Dach-
stuhls.

% Mortel im Verhiltnis 1:3 12 Raumteile (RT)
ungewaschener Grubensand Rhiziins, 1 RT
Portlandcement, 1 RT Weisscement, 1 RT
Hydr. Kalk, 1 RT Weisskalk, Sumpfkalk im
Anmachwasser 1:20.

Nichste Veranstaltungen
des NSBV

Friihjahrsversammlung

in Zofingen/ Aarburg

Samstag, den 5. Mai 1990

10.30 Uhr Besammlung vor dem Bahnhof
Zofingen.

Exkursion nach Rapperswil
Samstag, den 23. Juni 1990
14.20 Uhr Treffpunkt im Schlosshof.

Voranzeige

Generalversammlung
des Schweizerischen
Burgenvereins 1990
Rheinfelden 8.-9. September 1990

Zimmerreservation
Wir machen die an der Generalversammlung
teilnehmenden Mitglieder darauf aufmerksam,
dass die Unterkunft in den Hotels pr7vat und bis
Ende Mai 1990 bestellt werden muss. Rhein-
felden hat als bekannte Kur- und Biderstadt
eine grosse Nachfrage fiir Ubernachtungen zu
verzeichnen.

Fiir die Generalversammlung des Schweizeri-
schen Burgenvereins sind in folgenden Hotels
Zimmer vorgemerkt:
Hotel Schwanen
Hotel Schiff

Tel.061 875344
Tel.061 876087

Berichtigung

In Heft 1 der Nachrichten des Schweizerischen
Burgenvereins 1990 ist in der Bildlegende zur
Abbildung Seite 50 oben die Datierung der hof-
seitigen Mauern des Hauptgebiudes zu korri-
gieren. Es sollte heissen: 11. Jh.

Nachrichten des
Schweizerischen
Burgenverems

Publiziert mit Unterstiitzung der
Schweizerischen Akademie der Geistes-
wissenschaften (SAGW)

Geschdéftsstelle und Redaktion:
Schweizerischer Burgenverein
Balderngasse 9, 8001 Ziirich

Telephon 01 2213947

Postcheckkonto Ziirich 80-14239
Zahlungen aus dem Ausland erbitten wir
mit internationalem Einzahlungsschein auf
dasselbe Konto

Druck und Gestaltung:
Walter-Verlag AG, Olten

Titelbild:

Clugin GR, Cagliatscha. Planaufnabhme (N.Kas-
par) der erbaltenen Wand von innen und Rekon-
struktionsskizze (Entwurf F.Néthiger/ Zeichnung
N. Kaspar).




	Notgrabung und Raubgrabung : die Archäologie in der Krise
	Anhang

